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Stellungnahme zur Verordnung über die Produktesicherheit

Sehr geehrter Herr Gaillard

Wir danken für die Möglichkeit einer Stellungnahme zur Verordnung über die
Produktesicherheit.

Allgemeine Bemerkungen:
Wir vermissen generell in der Verordnung einige Verzeichnisse von Bestimmungen und
Verfügungen. Insbesondere fehlt aus unserer Sicht ein Verzeichnis für in der Schweiz
zurückgerufene Erzeugnisse.

Zu den Gesetzesartikeln haben wir folgende Bemerkungen:

Art. 4
Die Konsumentenorganisationen begrüssen grundsätzlich die Schaffung einer
Koordinationsstelle. Diese würde allerdings sinnvollerweise im Rahmen eines Bundesamtes
für Verbraucherschutz betrieben, welches auch die zuständigen Stellen des Bundes für
Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände einschliesst.

Art. 19
Dem EVD ist zusätzlich die Aufgabe zu übertragen, regelmässig eine Übersicht über die
vorhandnen Kontrollorgane, deren Tätigkeit und Wirksamkeit zu veröffentlichen. Andernfalls
ist eine Evaluation des Vollzugs nicht möglich. Eine entsprechende Regelung ist auch in Art.
24 möglich.

Art. 21
Es wird begrüsst, dass die Kompetenzen der Kontrollorgane klar geregelt werden. Es fehlen
indessen die Bestimmungen, wer in welchem Fall einen Produkterückruf oder eine
öffentliche Warnung organisiert, bzw. Durchführt.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Franziska Troesch-Schnyder Dr. Urs Klemm
Präsidentin Dossier-Verantwortlicher 


